
 

PRODUKTINFORMATION (STAND 20.09.2019) 

Infrastrukturmaßnahmen und  

Ausbaggerungen in Seehäfen 

Wenn Sie, vorzugsweise als Gemeinde oder Gemeindeverband, eine 

Infrastrukturmaßnahme oder Ausbaggerung in einem Seehafen im GRW-

Zielgebiet durchführen wollen, können Sie einen Zuschuss beantragen. 

Die Förderung zielt darauf ab, die Leistungsfähigkeit der Seehäfen zu 

erhöhen sowie bedarfsgerechte und wachstumsfördernde Rahmen-

bedingungen für KMU zu gewährleisten. 

 

 

ÜBERSICHT 

 Vorzugsweise Gemeinden und Gemeindeverbände  

 Infrastrukturmaßnahmen und Ausbaggerungen in Seehäfen 

 Zuschuss bemisst sich nach Wirtschaftlichkeitslücke 

 

WER WIRD GEFÖRDERT? 

 Vorzugsweise Gemeinden und Gemeindeverbände oder Kooperationen 

von diesen  

 Juristische Personen, die steuerbegünstigte Zwecke verfolgen 

 Juristische Personen, die nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind 

 Förderung ausschließlich in Zielgebieten der Gemeinschaftsaufgabe „Ver-

besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) mit entsprechenden 

Hafenstandorten, bestehend aus den Landkreisen Aurich, Cuxhaven, 

Friesland, Leer, Oldenburg, Wittmund und den kreisfreien Städten Emden, 

Oldenburg und Wilhelmshaven 

 

WAS WIRD GEFÖRDERT? 

 Infrastrukturen und Einrichtungen in Häfen, mit deren Hilfe verkehrsbezo-

gene Hafendienste erbracht werden (z.B. Liegeplätze zum Festmachen 

von Schiffen, Kaimauern, Molen, Schwimmpontons in Tidegebieten, Ha-

fenbecken, Aufschüttungen und Maßnahmen zur Landgewinnung, Infra-

strukturen für alternative Kraftstoffe sowie Infrastrukturen für das Sammeln 

von Schiffsabfällen und Ladungsrückständen) 

 Infrastrukturen, die erforderlich sind, um den Zugang der Nutzer bzw. die 

Einfahrt der Nutzer in einen Hafen von Land, See und von Flüssen zu ge-

währleisten (z.B. Straßen, Schienen, Kanäle und Schleusen) 

 Ausbaggerungen von Wasserwegen, um den Zugang zum und im Hafen 

zu gewährleisten 

 

FRAGEN? 

Wir beraten Sie  

gerne persönlich. 

 

NBank 

Günther-Wagner-Allee 12–16 

30177 Hannover 

 

 

Ansprechpartner 

Martin Herrmann  

Telefon 

0511 30031-337 

E-Mail 

martin.herrmann@nbank.de 
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BEDINGUNGEN 

 Nicht rückzahlbarer Zuschuss  

 Bemessung des Zuschusses nach der Wirtschaftlichkeitslücke 

 Auszahlung nach dem Ausgabenerstattungsprinzip 

 Führung eines Bautagebuches nach Ziffer 2.2.9 der NBest-BauL ist im 

Falle von Baumaßnahmen verpflichtend 

 

VORAUSSETZUNGEN 

 Rechtzeitige Antragstellung 

Anträge müssen vor Beginn der Arbeiten für das Vorhaben bei der NBank 

gestellt werden. 

 

 Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Hafens 

Die Leistungsfähigkeit des Hafens muss durch das Projekt erhöht werden. 

 

 Qualität des Projekts 

Neben den grundsätzlichen Voraussetzungen zur Förderfähigkeit eines 

Projekts gibt es auch qualitative Kriterien zur Beurteilung der Förderwür-

digkeit. Jedes Projekt wird anhand dieser Kriterien beurteilt. Die Erfüllung 

dieser Kriterien ist mitentscheidend für eine mögliche Förderung. Die Quali-

tätskriterien finden Sie in den Fördergrundsätzen. 

 

 Nachweise 

Es sind mehrere Nachweise zu erbringen, z.B. zur gesicherten Finanzie-

rung und zu den (planungs)rechtlichen Voraussetzungen. 

 

 Weitere Voraussetzungen  

Die zuvor aufgelisteten Punkte sind nicht abschließend. Im Rahmen der 

Antragsberatung werden individuelle Voraussetzungen für das jeweilige 

Projekt besprochen. 

Zuschusshöhe entspre-

chend Wirtschaftlichkeits-

lücke 

Rechtzeitiger Antrag 

 

 

 

Leistungserhöhung 

 

Qualität 

Nachweise  
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SCHRITT FÜR SCHRITT ZUR FÖRDERUNG 

Den Antrag auf Förderung von Infrastrukturmaßnahmen und Ausbagge-

rung in Seehäfen stellen Sie bitte vor Beginn des Vorhabens bei der 

NBank. Andernfalls ist eine Förderung ausgeschlossen. 

 

Schritt 1: Persönliche Beratung 

Bitte wenden Sie sich frühzeitig vor der eigentlichen Antragstellung an uns, 

um sich persönlich und individuell beraten zu lassen. 

 

Schritt 2: Antragsformular herunterladen und ausfüllen 

Im Internet der NBank finden Sie auf der Förderprogrammseite alle notwendi-

gen Formulare. 

Bitte nehmen Sie sich Zeit und füllen das Antragsformular sorgfältig aus: 

 Antrag auf Förderung von Infrastrukturmaßnahmen und Ausbaggerung in 

Seehäfen 

 

Schritt 3: Zusätzlich benötigte Antragsunterlagen 

Je nach Projekt und Antragsteller sind dem Antragsformular weitere Doku-

mente beizufügen. Im Rahmen unserer Antragsberatung besprechen wir 

gerne mit Ihnen, welche Antragsunterlagen wir von Ihnen benötigen.  

 

Schritt 4: Beantragen Sie Ihre Förderung 

Bitte senden Sie die vollständigen und unterschriebenen Antragsunterlagen 

postalisch an: 

 

Investitions- und Förderbank Niedersachsen – NBank 

Günther-Wagner-Allee 12–16 

30177 Hannover 

 

Persönliche Beratung 

Bitte lassen Sie sich vor der Antragstellung persönlich beraten. Wir nehmen 

uns gerne Zeit für Sie. Rufen Sie uns an oder vereinbaren Sie einfach einen 

Termin für ein persönliches Beratungsgespräch. 

 

Ihr Ansprechpartner 

Montag bis Freitag 

von 8.00 bis 17.00 Uhr 

 

Martin Herrmann  

Tel.: 0511 30031-337 

Fax: 0511 30031-11337 

martin.herrmann@nbank.de 

Persönliche Beratung 

vor der Antragstellung 


